
 

 Stadt Karlsruhe 
 Der Oberbürgermeister 

 

STELLUNGNAHME zum Antrag 
 
MfG-Ortschaftsratsfraktion 
 

vom:  10.02.2017 
 

Vorlage Nr.: 281 

Verantwortlich: 
 

Dez. 6 

Instandsetzung des Mühlgrabens 

Gremium Termin TOP ö nö 

Ortschaftsrat Grötzingen 29.03.2017 7 X       

 
Kurzfassung 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständiger Unterhaltungslastträger für die Pfinz und 
damit für das Mühlenwehr befasst sich aktuell mit der Planung zur Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit am Mühlenwehr. Von der abzuwartenden Planungsentscheidung des Regie-
rungspräsidiums hängt ab, wie mit dem Mühlgraben zukünftig verfahren werden kann. Das 
Regierungspräsidium kündigt an, die Planung zum gegebenen Zeitpunkt dem Ortschaftrat 
Grötzingen in einer öffentlichen Sitzung vorzustellen.   

Finanzielle Auswirkungen des Antrages (bitte ankreuzen)         X nein  ja  
 

Gesamtkosten der  
Maßnahme 

Einzahlungen/Erträge 
(Zuschüsse u. Ä.) 

Finanzierung durch  
städtischen Haushalt 

Jährliche laufende Belastung 
(Folgekosten mit kalkulatori-
schen Kosten abzügl. Folgeer-
träge und Folgeeinsparungen) 

 

                         

Haushaltsmittel stehen  

Kontierungsobjekt:                                                      Kontenart:       
Ergänzende Erläuterungen:       

 

ISEK-Karlsruhe-2020-relevant X nein  ja Handlungsfeld: Wählen Sie ein Element aus.  

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) X nein  ja durchgeführt am         

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften 

 

 

X nein  ja abgestimmt mit         
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Der Mühlgraben in Grötzingen befindet sich in der Zuständigkeit der Stadt und wird über das 
Mühlenwehr an der Pfinz mit Wasser beaufschlagt. Die Pfinz mit dem Mühlenwehr ist Gewässer 
1. Ordnung und somit in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Gewässer beim Regierungspräsi-
dium Karlsruhe. 
 
Auf Grund eines umfangreichen Schadens musste das Mühlenwehr vor einiger Zeit zwangsläu-
fig niedergelegt werden, so dass der Mühlengraben seither keinen Wasserzufluss aus der Pfinz 
erhalten hat. 
 
Wie mit dem Mühlengraben zukünftig verfahren werden kann, hängt zunächst von dem weite-
ren Vorgehen des Regierungspräsidiums bezüglich dem Mühlenwehr ab. 
 
Seitens des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde zum vorliegenden Antrag gegenüber dem 
Tiefbauamt folgende Stellungnahme abgegeben: 
 
„Die Planung zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Mühlenwehr in Grötzingen 
durch das Regierungspräsidium Karlsruhe befindet sich in der Variantenentscheidung. Zu gege-
benem Anlass werden wir die Planung gerne dem Ortschaftsrat Grötzingen in einer öffentlichen 
Sitzung vorstellen.“  
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